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erabzug gegeben waren. Materiell ist erforderlich, dass 

Auf welche Weise dieser objektive Nachweis geführt 

-
gelegt werden. Auch dürfte eine Zeugenvernehmung 

-
nungskopien der Leistenden in Kombination mit Zah-
lungsnachweisen. Damit dürften auch die strikten for-
mellen Voraussetzungen zu den Angaben in Rechnungen 

-
agiert. Es ist davon auszugehen, dass sie es nicht anwen-
den will, da dann der in Deutschland bisher geltende strikte 
Grundsatz – kein Vorsteuerabzug ohne ordnungsgemäße 

aber rechtzeitig dafür Sorge tragen, dass die materiellen 
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nachgewiesen 

-
fohlen werden, auf ordnungsgemäße Rechnungen für 
die Prüfung des Rechts auf Vorsteuerabzug zu verzich-
ten. Der alternative objektive Nachweis der Vorsteuer-
abzugsberechtigung in einem gerichtlichen Verfahren ist 
aufwendiger und unsicherer als die Rechnungsprüfung. 

-
-

eranteils zurückzustellen, bis die Rechnung korrigiert wird. 

Leitsatz

Die Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung für die im 

Rahmen eines Tierzucht- bzw. Tierhaltungsbetriebs einer KG 

ausgeführten Umsätze kann nicht mit der Begründung ver-

sagt werden, dass die ein Mitunternehmerrisiko tragenden 

Kommanditisten keine Mitunternehmerinitiative entfalten 

können, weil sie (formell) in keinem Fall den Mehrheitsge-

sellschafter an einer Beschlussfassung in der Gesellschafter-

versammlung hindern können, wenn sie nach der Zahl der 

übertragenen sog. freien Vieheinheiten die wirtschaftliche 

Grundlage der Gesellschaft wesentlich bestimmen.

BFH, Urteil vom 13.2.2019 – XI R 24/17*

Die Klägerin ist eine Kommanditgesellschaft, die in einem 
vom früheren Komplementär gepachtetem Stall Produktion 

-

wurden. 
Zu den formellen Voraussetzungen ergibt sich aus Art. 178 

-
satz der Mehrwertsteuerneutralität verlangt jedoch, dass der 
Vorsteuerabzug gewährt wird, wenn die materiellen Vorausset-
zungen erfüllt sind, selbst wenn bestimmte formelle Vorausset-
zungen nicht eingehalten werden. 

Die strikte Anwendung des formellen Erfordernisses, Rech-
nungen vorzulegen, verstößt deshalb nach Auffassung des 
EuGH gegen die Grundsätze der Neutralität und der Verhältnis-

-
-

wehrt würde. 
-

zug geltend machen will, nachweisen, dass er die Vorausset-
zungen dazu erfüllt. Er muss also durch objektive Nachweise 

-
stände oder Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht haben, die 

und für die er die Mehrwertsteuer tatsächlich entrichtet hat. 
-

ferer oder Dienstleistungserbringer erbracht werden. Ein Sach-
verständigenguthaben kann diese Nachweise zwar ggf. ergän-
zen oder glaubwürdiger erscheinen lassen, nicht aber ersetzen. 
Durch ein Sachverständigengutachten konnte nicht nachge-

-
lich gezahlt hat. 

von Dipl.-Ing. agr. Dr. Hermann Spils ad 

Wilken, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer,  

Dr. Lange • Dr. Spils ad Wilken + Partner 

mbB, Rechtsanwälte • Notar • Steuerberater 

• Wirtschaftsprüfer, Uelzen 

noch nicht einzuschätzen. Der EuGH formuliert klar, dass 
die strikte Anwendung des formellen Erfordernisses, Rech-
nungen vorzulegen, gegen die Grundsätze der Neutralität 
und der Verhältnismäßigkeit verstoßen kann. § 15 Abs. 1 

-

-

sich unmittelbar auf die Rechtsprechung des EuGH beru-
fen. Allerdings muss der objektive Nachweis geführt wer-
den, dass materiell die Voraussetzungen für den Vorsteu-
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kann“. Zur hier noch strittigen Mitunternehmerinitiative sei 
„die Möglichkeit zur Ausübung von Gesellschafterrechten, die 
wenigstens den Stimm-, Kontroll- und Widerspruchsrechten 
angenähert sind, die einem Kommanditisten nach dem Han-

-

Gesetzbuchs entsprechen“, ausreichend. 
Hier sei zu berücksichtigen, dass, „bezogen auf die Zahl 

der der Klägerin insgesamt zur Verfügung stehenden Viehein-

beteiligt“ sei. „Der Gesellschaftszweck der Klägerin, mit der 
Produktion und Aufzucht von Ferkeln im Rahmen einer Ge-
sellschaft landwirtschaftliche Einkünfte zu erzielen, hängt im 

-

-
lichkeit zur landwirtschaftlichen Tiererzeugung oder Tierhal-
tung in Vieheinheiten ganz oder teilweise auf die Gesellschaft 
übertragen haben. Nach den im Streitfall übertragenen sog. 
freien Vieheinheiten bestimmen die Kommanditisten die wirt-
schaftliche Grundlage der Klägerin zu einem wesentlichen 
Teil. Zwar kann der Komplementär formal in keinem Fall an ei-

-
schafterversammlung gehindert werden, weil statt der nach 

der Gesellschaft eine Dreiviertelmehrheit ausreicht (§ 8 Abs. 3 
-

licher Hinsicht können die Kommanditisten mit der Zahl der 

der Klägerin angewiesen ist, jedoch auf die Geschicke der Ge-
-

wicht des Komplementärs in der Gesellschafterversammlung 
ist dadurch faktisch relativiert.“

von Rechtsanwalt Dr. Hans-Peter Lange, 

Steuerberater, Fachanwalt für Handels- und 

Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Agrar-

recht, vereidigter Buchprüfer, Dr. Lange •  

Dr. Spils ad Wilken + Partner mbB,  

Rechtsanwälte • Notar • Steuerberater • 

Wirtschaftsprüfer, Celle

Die Entscheidung ist nicht nur deshalb bemerkenswert, 
weil sie für eine Vielzahl von sog. § 51a-Gesellschaften 
relevant ist. 

Dass hier die Voraussetzungen für die steuerliche 
Mitunternehmerschaft zu beachten sind, hat bisher wohl 

möglichst nicht in den Stall betreffende Entscheidungen 

und Aufzucht von Ferkeln betreibt. Die Gesellschaft ist zu dem 

-
satzsteuer von Relevanz und umsatzsteuerlich gerade dann 

-
schaft verpachtet werden kann. Er setzt die Übertragung von 
Vieheinheiten durch andere Landwirte voraus, die sich das über 

ihnen nicht genutzte Vieheinheiten verwerten können. 
Nach einer Außenprüfung, bei der die sonstigen Vorausset-

-

312) unstrittig waren, kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, 
dass der Gesellschaftsvertrag der Klägerin nicht die Anforde-

bei einer solchen Gesellschaft um eine sog. Mitunternehmer-
schaft handeln, zur steuerlichen Anerkennung müssten bei den 
die Vieheinheiten übertragenden Kommanditisten sowohl Mit-

in der Gesellschaft) nach den allgemeinen ertragsteuerlichen 
Grundsätzen gewährleistet sein. Nach den gesellschaftsver-
traglichen Regelungen fehle es an beidem.

so vereinbart worden, dass die Kommanditisten, die nur mit 
jeweils 1 % am Gesellschaftskapital beteiligt wurden, bei ih-
rem Ausscheiden nur teilweise und unter erschwerten Voraus-
setzungen an stillen Reserven beteiligt würden; Stimmrechte 
entsprachen der Kapitalbeteiligung, selbst Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages zu ihren Lasten wären nach dem Wort-
laut (allerdings nicht wirksam vereinbart) ohne ihre Zustim-
mung möglich gewesen, das Widerspruchsrecht der Kom-

eingeschränkt. 
-

-

noch das Mitunternehmerrisiko akzeptiert, die Klage aber an 
vermeintlich fehlender Mitunternehmerinitiative scheitern 
lassen. Die Revision wurde aber zugelassen.

Das Urteil

aufgehoben und die Sache bei Feststellung der Mitunterneh-
merschaft zurückverwiesen hat; es wurde keine abschließende 
Entscheidung getroffen, weil noch Feststellungen zu den sons-

im noch nicht abgeschlossenen Verfahren beim Finanzgericht 
aber schon unstreitig gestellt wurden. 

-
rungen an die steuerliche Mitunternehmerschaft abgestellt. 

-
nehmerrisiko) trägt und zusammen mit anderen Personen eine 
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BFH, Urteil vom 28.8.2018 – X B 48/18

-
zelunternehmen, für das er im Jahresabschluss zum 31.12.2007 
eine Rückstellung in Höhe von 84.160,59 € für Gewährleis-

2007 erbrachte Werklieferungen im Rahmen der Herstellung 

und Juni 2008 Mängelanzeigen der Auftraggeber eingingen 
-

ten durchführte. 
Die Außenprüfung vertrat die Ansicht, dass die Rückstel-

lung im Jahr 2007 hätte nicht gebildet werden dürfen, weil 

werden können. Gegen die geänderten Einkommensteuer- und 
-

folglos Einspruch und Klage ein. Die Klage wurde abgewiesen, 
-

stichtag noch nicht bekannt und daher nicht überwiegend 
-

kannt gewordener Gewährleistungsaufwand sei nicht wert-

Wertmängel zum 31.12.2007 noch gar nicht aufgetreten waren. 
-

ge einen Verfahrensfehler des FG, weil das FG ohne rechtliches 

Kläger somit nicht beweisen konnte, dass die Werkleistung 
von Anfang an mangelhaft gewesen sei, der Mangel sich aber 
aufgrund der betrieblichen Abläufe erst in den Folgejahren er-
kennbar gemacht hatte. 

Das Urteil 

-
de des Klägers unbegründet ist. Die vom Kläger als bedeut-
sam erachteten Rechtsfragen führen nicht zur Fortbildung des 
Rechts und damit zur Zulassung der Revision.

-
-

tag objektiv vorhandenen Mangel erhelle, wenn der Auftrag-

Zeitpunkt der Geltendmachung der Gewährleistungsansprü-

-
chung bereits ausführlich geklärt, welche Anforderungen für 

-

Streitfall gäbe es keine neuen, über die bereits entschiedenen 

sind, sodass die Revision abgewiesen wurde.

hineinreden zu lassen, schon die meist nur minimale 

Vieheinheiten übertragenden Kommanditisten doku-
mentiert die wirtschaftliche Realität. Den Kommandi-
tisten geht es darum, sich für sie sonst nicht nutzbare 
Vieheinheiten vergüten zu lassen, ansonsten interessiert 
sie der Stall nicht. Für die gesellschaftsrechtliche Gestal-
tung führt das dazu, dass die Rechte des Komplementärs 

-
leicht doch störende Rechte der Kommanditisten einge-
schränkt werden sollen. 

-
se unwirksam – eingeschränkt worden. Es wundert also 
nicht, dass daran Anstoß genommen wurde, wobei zu 
vermuten ist, dass eine Überprüfung dieser in der Praxis 
vernachlässigten Prämisse (Mitunternehmerschaft) nicht 
nur für den Einzelfall beabsichtigt ist. 

Er hat sich nicht nur mit den formalen Regelungen des 
Gesellschaftsvertrages befasst, sondern auf die wirt-

entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass der Stall-

Kommanditisten faktisch eine Position, die ihnen ein Ge-
wicht unabhängig von den der Kapitalbeteiligung ent-
sprechenden Stimmrechten gibt. 

-
teils des Niedersächsischen Finanzgerichts von Stelter in 

-
neinen will. Zutreffend weist Stelter jedoch darauf hin, 
dass „der Streitpunkt im Rahmen einer abweichenden 
Vertragskonstellation für die Zukunft zu verhindern sein 
sollte“ (was im Streitfall natürlich geschehen ist, für das 
Streitjahr aber nicht berücksichtigt werden konnte). Es 
besteht sicherlich Veranlassung, die Gesellschaftsver-
träge bei § 51a-Gesellschaften darauf zu überprüfen, ob 
den Anforderungen an Mitunternehmerrisiko und Mit-
unternehmerinitiative entsprochen wurde.

Leitsatz

Wurde ein Werkmangel durch den Auftraggeber bis zum 

Bilanzstichtag noch nicht gerügt und beruhte dies maß-

geblich darauf, dass der (objektiv angelegte) Mangel bis zu 

jenem Stichtag noch keine erkennbare betriebsbeeinträchti-

gende Wirkung entfaltet hat, sodass die Vertragsbeteiligten 

noch keine Kenntnis vom Mangel haben, liegt es nahe, dass 

der Werkunternehmer am Bilanzstichtag noch nicht ernst-

haft mit einer Inanspruchnahme zur Gewährleistung rech-

nen musste.


